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Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder 

 
1. Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der Schweizer Electronic AG 
 

A. Grundsätze des Vergütungssystems 
Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der Schweizer Electronic AG 
(SCHWEIZER) leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie des 
Unternehmens. Durch die Ausgestaltung des Vergütungssystems werden die 
Vorstandsmitglieder dazu zusätzlich motiviert, wesentliche strategische Konzernziele - 
insbesondere die Steigerung des Unternehmenswerts und den Ausbau der Marktposition in 
der Leiterplattenbranche - zu erreichen. 

 
Bei der Festlegung der Vorstandsbezüge orientiert sich der Aufsichtsrat an den folgenden 
Grundsätzen: 
 
Förderung der Konzernstrategie 
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder ist auf eine langfristige und nachhaltige Entwicklung 
der Gesellschaft ausgerichtet. Das Vergütungssystem trägt in seiner Gesamtheit wesentlich 
zur Förderung und Umsetzung der Geschäftsstrategie bei, indem auf den langfristigen 
Unternehmenserfolg bezogene nachhaltige Leistungskriterien definiert werden.  
 
Die Einbeziehung wichtiger Finanzkennzahlen in die Vorstandsvergütung soll das langfristige 
und nachhaltige Wachstum sowie eine steigende Profitabilität und Rentabilität von SCHWEIZER 
incentivieren. Darüber hinaus soll auch Leistungen Rechnung getragen werden, die zur 
strategischen, technischen und strukturellen Entwicklung von SCHWEIZER beitragen. Die 
variable Vergütung hat überwiegend eine mehrjährige Bemessungsgrundlage. Insbesondere 
durch die Berücksichtigung des Aktienkurses über einen mehrjährigen Zeitraum ist der Long 
Term Incentive (LTI) auf eine kontinuierliche und nachhaltige Steigerung des 
Unternehmenswerts ausgerichtet und kann damit zu einer positiven, langfristigen Entwicklung 
der Gesellschaft maßgeblich beitragen. 
 
Im Rahmen der langfristigen variablen Vergütung werden mit den Vorstandsmitgliedern auch 
nichtfinanzielle Ziel-Kriterien vereinbart, die eine nachhaltige Unternehmensentwicklung 
unterstützen. 

 
Angemessenheit der Vergütung 
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder soll in einem angemessenen Verhältnis zu ihren 
Aufgaben und Leistungen stehen und trägt der Komplexität sowie der wirtschaftlichen Lage 
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des Unternehmens Rechnung. Gegenüber vergleichbaren Unternehmen ist die Vergütung 
marktüblich und zugleich wettbewerbsfähig. 

 
Verknüpfung von Leistung und Vergütung 
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder ist an ihre Leistung gekoppelt, indem die variablen 
Vergütungsbestandteile von der Erreichung bestimmter Ziel-Kriterien abhängig gemacht 
werden. Damit werden besondere Leistungen angemessen vergütet, während eine 
Nichterfüllung der vorgegebenen Ziele zu einer signifikanten Absenkung der Vergütung führt. 

 
Harmonisierung mit Aktionärs- und Stakeholderinteressen 
Das Vergütungssystem leistet einen zentralen Beitrag zur Verknüpfung der Interessen des 
Vorstands mit den Interessen der Aktionäre und weiterer Stakeholder. Der überwiegende Teil 
der variablen Vergütung knüpft an die Performance des Unternehmens an. 

 
Durchgängigkeit des Vergütungssystems 
Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands knüpft an die Vergütungssystem für 
Führungskräfte im Konzern an, setzt vergleichbare Anreize und gibt damit einheitliche Ziele 
vor. 

 
 

B. Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems 
 

Der Aufsichtsrat setzt das System der Vorstandsvergütung in Einklang mit den gesetzlichen 
Vorgaben in §§ 87 Abs. 1, 87a Abs. 1 und Abs. 2 AktG fest. Dabei wird der Aufsichtsrat von 
seinem Prüfungsausschuss unterstützt. Dieser entwickelt unter Berücksichtigung der unter 
Abschnitt A. dargestellten Leitlinien sowie der Empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex ("DCGK") in seiner jeweils geltenden Fassung Empfehlungen zum System 
der Vorstandsvergütung, über die vom Aufsichtsrat im Zuge seiner Beschlussfassung 
ausführlich beraten wird. Sowohl der Prüfungsausschuss als auch der Aufsichtsrat können bei 
Bedarf externe Berater hinzuziehen, bei deren Mandatierung auf ihre Unabhängigkeit vom 
Vorstand und vom Unternehmen geachtet wird. Die geltenden Regelungen des 
Aktiengesetzes und des DCGK sowie der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zur 
Behandlung von Interessenkonflikten im Aufsichtsrat werden auch beim Verfahren zur Fest- 
und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems beachtet. Nach der 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats soll jedes Aufsichtsratsmitglied Interessenkonflikte dem 
Aufsichtsrat gegenüber offenlegen. Über den Umgang mit einem bestehenden 
Interessenkonflikt entscheidet der Aufsichtsrat im Einzelfall. Insbesondere kommt in Betracht, 
dass ein Aufsichtsratsmitglied, das von einem Interessenkonflikt betroffen ist, an einer Sitzung 
oder einzelnen Beratungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats nicht teilnimmt. 

 
Das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem wird der Hauptversammlung zur 
Billigung vorgelegt. Billigt die Hauptversammlung das jeweils zur Abstimmung gestellte 
Vergütungssystem nicht, wird nach § 120a Abs. 3 AktG spätestens in der darauffolgenden 
ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem zum Beschluss vorgelegt. 
 
Der Prüfungsausschuss bereitet die regelmäßige Überprüfung des Systems zur Vergütung 
der Vorstandsmitglieder durch den Aufsichtsrat vor. Soweit erforderlich, empfiehlt er dem 
Aufsichtsrat Änderungen des Systems. Bei jeder wesentlichen Änderung des 
Vergütungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das Vergütungssystem nach § 
120a Abs. 1 Satz 1 AktG der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt. 

 
 



- 3 - 
 

TOP 7 - Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands 

 
C. Festlegung der konkreten Ziel-Gesamtvergütung 

 
Der Aufsichtsrat legt im Einklang mit dem Vergütungssystem jeweils für das bevorstehende 
Geschäftsjahr die Höhe der Ziel-Gesamtvergütung für jedes Vorstandsmitglied fest. Zu 
berücksichtigen hierfür ist, dass die jeweilige Vergütung in einem angemessenen Verhältnis 
zu den Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage der Gesellschaft 
steht, die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigt und auf eine langfristige 
und nachhaltige Entwicklung der Schweizer Electronic AG ausgerichtet ist. Zu diesem Zweck 
werden sowohl externe als auch interne Vergleichsbetrachtungen angestellt: 

 
C.1 Horizontaler (externer) Vergleich 
Zur Beurteilung der Angemessenheit und Üblichkeit der konkreten Gesamtvergütung der 
Vorstandsmitglieder im Vergleich zu anderen Unternehmen zieht der Aufsichtsrat, unter 
Zuhilfenahme eines externen unabhängigen Vergütungsberaters, eine geeignete 
Vergleichsgruppe heran (horizontaler Vergleich). Kriterien dieser Vergleichsgruppe sind: 
Branche, Unternehmensgröße und Internationalität. Die Vergütungs- und 
Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer wurden bei der Festsetzung des 
Vergütungssystems nicht berücksichtigt.  
 
C.2 Differenzierung nach dem jeweiligen Anforderungsprofil 
Das Vergütungssystem erlaubt es dem Aufsichtsrat, bei der Höhe der Ziel-Gesamtvergütung 
die Funktion und den Verantwortungsbereich des einzelnen Vorstandsmitglieds entsprechend 
zu berücksichtigen. Nach pflichtgemäßem Ermessen des Aufsichtsrats sind daher 
funktionsspezifische Differenzierungen zulässig, bei denen Kriterien wie Marktüblichkeit, 
Erfahrung des jeweiligen Vorstandsmitglieds und verantwortetes 
Vorstandsressortberücksichtigt werden. 
 
C.3 Höchstgrenzen der Vergütung 
Die variable Vergütung soll ein ausgeglichenes Chancen-Risiko-Profil gewährleisten. Werden 
die gesetzten Ziele nicht erreicht, kann der Auszahlungsbetrag der variablen Vergütung daher 
auf Null absinken. Werden die Ziele deutlich übertroffen, so ist die Auszahlung sowohl bei der 
kurzfristigen als auch der langfristigen variablen Vergütungskomponente auf 200 % des 
Zielbetrags begrenzt. 
 
Zusätzlich hat der Aufsichtsrat nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG eine betragsmäßige 
Höchstgrenze für die Summe aller Vergütungskomponenten einschließlich Nebenleistungen 
und Versorgungsaufwand festgelegt (nachfolgend „Maximalvergütung"). Die 
Maximalvergütung beträgt für den Vorstandsvorsitzenden und dessen Stellvertreter TEUR 
1.400 sowie für übrige Vorstandsmitglieder jeweils TEUR 1.000. Diese Höchstgrenzen 
beziehen sich jeweils auf die Summe aller Zahlungen, die aus den Vergütungsregelungen für 
ein Geschäftsjahr resultieren. Hierbei handelt es sich um die rechnerisch mögliche 
Maximalvergütung. Die tatsächlich ausbezahlte Vergütung ist, wie sich aus den 
Vergütungsberichten der letzten Geschäftsjahre ergibt, niedriger. 
 
C.4 Komponenten und Struktur der Ziel-Gesamtvergütung im Überblick 
Das Vergütungssystem sieht grundsätzlich feste erfolgsunabhängige sowie variable 
erfolgsabhängige Vergütungsbestandteile vor. 
 
Die festen erfolgsunabhängigen Vergütungsbestandteile umfassen das Jahresfestgehalt, 
Nebenleistungen und eine Versorgungszusage. 
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Die variablen Vergütungsbestandteile umfassen eine Vergütungskomponente mit kurz- und 
mittelfristiger Anreizwirkung (Medium & Short Term Incentive, im Folgenden MSTI genannt) 
und eine Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter (Long 
Term Incentive; im Folgenden LTI genannt). Für die variablen Vergütungsbestandteile werden 
vor Beginn jedes Geschäftsjahres durch den Aufsichtsrat mit Blick auf die strategischen Ziele, 
die Vorgaben aus §§ 87, 87a AktG und den DCGK in seiner jeweiligen Fassung Zielkriterien 
festgesetzt, deren Erreichungsgrad die Höhe der tatsächlichen Auszahlung bestimmt. 

 
Aufgrund der im Jahr 2018 modifizierten Systematik der Versorgungszusagen für die 
Vorstandsmitglieder ergeben sich unterschiedliche prozentuale Aufteilungen der 
Zielvergütungen für Vorstandsmitglieder mit Eintritt vor und nach dem Jahr 2018. 
 
Für Vorstandsmitglieder mit Eintritt vor dem Jahr 2018 trägt das Jahresfestgehalt zwischen 35 
und 45 % zur Zielvergütung bei. Während die variable kurz- und mittelfristige 
Vergütungskomponente 10 bis 15 % und die langfristige Vergütungskomponente 10 bis 20 % 
zur Zielvergütung beitragen. Der Versorgungsaufwand macht rund 30 bis 40 % der 
Zielvergütung und die Nebenleistungen machen ca. 2 bis 5 % der Zielvergütung aus. 
 
Für Vorstandsmitglieder mit Eintritt ab dem Jahr 2018 trägt das Jahresfestgehalt zwischen 50 
und 55 % zur Zielvergütung bei. Während die variable kurz- und mittelfristige 
Vergütungskomponente zwischen 10 bis 20 % und die langfristige Vergütungskomponente 20 
und 25 % zur Zielvergütung beitragen. Der Versorgungsaufwand macht rund 8 bis 10 % der 
Zielvergütung und die Nebenleistungen machen ca. 2 bis 5 % der Zielvergütung aus. 
 
 
D. Vergütungskomponenten im Detail 
 
D.1 Jahresfestgehalt 
Das Jahresfestgehalt ist eine fixe, auf das gesamte Geschäftsjahr bezogene Vergütung, die 
in zwölf gleich hohen Monatsraten jeweils am Monatsende ausgezahlt wird. Das 
Jahresfestgehalt wird in Abständen von jeweils zwei Jahren durch den Aufsichtsrat überprüft.  
 
D.2 Nebenleistungen 
Jedes Vorstandsmitglied hat zumindest einen Anspruch auf folgende Nebenleistungen: 
• die Bereitstellung eines Dienstwagens, der auch privat genutzt werden darf, 
• die Erstattung von Reisekosten 
• den Abschluss einer D&O-Versicherung mit Selbstbehalt gemäß § 93 Abs. 2 Satz 3 AktG, 
• eine Unfallversicherung sowie 
• Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge in Anwendung von § 257 SGB V und § 61 SGB 

XI. 
 
D.3 Versorgungsbezüge 
Jedes Mitglied des Vorstands erhält Versorgungsleistungen nach Maßgabe einer 
Versorgungszusage. Die Systematik der Versorgungszusagen für betriebliche 
Altersvorsorgeleistungen für bis zum Jahr 2017 eingetretene Vorstände bezieht sich auf einen 
Prozentsatz vom Basisgehalt auf den Altersrentenbeginn ab Vollendung des 65. 
Lebensjahres, jedoch nicht vor Ausscheiden aus den Diensten der Schweizer Electronic 
AG.  Diese Leistungen sind auf externe Versorgungsträger ausgelagert.  
 
Die Systematik der Versorgungszusagen für neu eintretende Vorstandsmitglieder wurde im 
Jahr 2018 modifiziert. Neu bestellte und künftige Vorstandsmitglieder halten eine zweckgebundene 
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Beitragszusage zur Zuführung zur individuellen Altersversorgung. Hierzu werden vertraglich zugesagte 
Beiträge in Höhe eines Prozentsatzes vom Basisgehalt zur Verfügung gestellt.   

 
D.4 Variable Vergütungskomponente (Medium & Short Term Incentive (MSTI)) 
 
D.4.1 Grundzüge 
Im Dienstvertrag vereinbart der Aufsichtsrat für jedes Vorstandsmitglied einen Zielbetrag für 
Medium & Short Term Incentive (nachfolgend "MSTI Zielbetrag"), der bei 100 % Zielerreichung 
gewährt wird.  
 
Bei 100 % Zielerreichung beträgt der MSTI 30 % des Jahresfestgehalts. Der Maximalbetrag 
des auszuzahlenden MSTI ist auf 200 % des Zielbetrags, also 60 % des Jahresfestgehalts, 
begrenzt. 
 
D.4.2 Finanzielle Leistungskriterien 
Der MSTI hängt in seinem Entstehen und in seiner Höhe davon ab, dass bestimmte 
individuelle und/oder unternehmens- bzw. bereichsbezogene Ziele erreicht werden. Der 
Aufsichtsrat legt derzeit folgende zwei Kennzahlen als finanzielle Leistungskriterien im Sinne 
des § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG fest: 
 
-EBITDA - Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuer und Abschreibung   
-Free Cashflow - Differenz des Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit und des Cashflow aus 
der Investitionstätigkeit. 
 
Zur Berechnung des MSTI wird der Grad der Erreichung der derzeitig festgelegten Ziele – des 
EBITDA-Ziels mit 60 % und des Free-Cashflow Ziels mit 40 % – gewichtet. 
 
Nichtfinanzielle Leistungskriterien sind derzeit für die Gewährung des MSTI nicht vorgesehen.  
 
D.4.3 Erreichung der finanziellen Leistungskriterien 
Der Zielwert für eine Zielerreichung von 100 % entspricht für jedes finanzielle 
Leistungskriterium dem Wert, der sich jeweils aus der Planung für das jeweilige Geschäftsjahr 
ergibt. Der Aufsichtsrat legt jährlich für jedes finanzielle Leistungskriterium die Werte für eine 
Zielerreichung von 0 % bis max. 200 % fest. 
 
Der Grad der Zielerreichung ergibt sich jeweils aus der für die jeweilige Kennzahl festgelegten 
Zielkurve. Die Ziele sowie die entsprechenden Zielkurven werden jeweils durch den 
Aufsichtsrat im Voraus festgelegt.  
 
Eine nachträgliche Änderung der Zielwerte und der Vergleichsparameter ist - vorbehaltlich der 
Regelung in Buchstabe E.3 - ausgeschlossen. 
 
Der MSTI ist nach Feststellung des Jahresabschlusses zur Zahlung fällig.  
 
D.5 Variable Vergütungskomponente (Long Term Incentive (LTI)) 
 
D.5.1 Grundzüge 
Der Long Term lncentive (nachfolgend "LTI") soll das langfristige Engagement des Vorstands 
für das Unternehmen und sein nachhaltiges Wachstum fördern. Hierbei handelt es sich um 
eine Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter, die in 
jährlichen Tranchen mit jeweils 4-jähriger Laufzeit (Performanceperiode) rolliert. Für die Höhe 
des Long Term Incentives sind die Entwicklung des Aktienkurses (Start-Aktienkurs zu End-
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Aktienkurs in der jeweiligen Performance-Periode), die Zielerreichung einer festgelegten 
Konzern-Kennzahl (derzeit Return on Capital Employed (ROCE)) und ein durch den 
Aufsichtsrat festgelegter Unternehmensfaktor maßgeblich. Um der jeweiligen 
Unternehmenssituation gerecht zu werden, kann eine Änderung der Konzern-Kennzahl vor 
Beginn der jeweiligen Tranche durch den Aufsichtsrat erfolgen.  
 
Der Unternehmensfaktor berücksichtigt die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft im 
Gesamten und trägt damit zur Förderung der nachhaltigen Wachstumsstrategie von 
SCHWEIZER bei. Der Aufsichtsrat legt hinsichtlich des Unternehmensfaktors fest, in welchem 
Umfang individuelle Ziele der einzelnen Vorstandsmitglieder oder Ziele für alle 
Vorstandsmitglieder zusammen maßgebend sind. 
 
Der Zielbetrag wird in virtuelle Aktien umgewandelt und am Ende der jeweiligen 
Performanceperiode, also jede LTI-Tranche nach jeweils vier Jahren, in bar ausbezahlt.  
 
Der LTI-Zielbetrag wird zu Zwecken der Berechnung der LTI-Tranche in eine bedingte 
gewährte Anzahl an virtuellen Aktien umgewandelt. Für die Umwandlung (Berechnung der 
Startanzahl an virtuellen Aktien) ist der Start-Aktienkurs maßgeblich. Start-Aktienkurs ist 
jeweils der Kurswert auf der Grundlage des Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der 
Gesellschaft vorzugsweise im Xetra-Handelssystem der Deutschen Börse AG oder einer 
entsprechenden Handelsplattform an den letzten 60 Börsentagen vor Beginn der jeweiligen 
Performanceperiode. 
 
Bei 100 % Zielerreichung beträgt der LTI 40 % des Jahresfestgehalts. Der Maximalbetrag des 
auszuzahlenden LTI ist auf 200 % des Zielbetrags, also 80 % des Jahresfestgehalts, begrenzt. 
 
D.5.2 Erreichung der finanziellen und nichtfinanziellen Leistungskriterien 
Die Berechnung des LTI-Auszahlungsbetrags wird nachfolgend anhand der derzeit 
festgelegten Kennzahl ROCE dargestellt. Der LTI-Auszahlungsbetrag wird für jede einzelne 
LTI-Tranche nach folgender Formel berechnet: Startanzahl virtueller Aktien x 
Zielerreichungsfaktor ROCE x Unternehmensfaktor = finale Anzahl an virtuellen Aktien x End-
Aktienkurs = LTI-Auszahlungsbetrag. 
 
Die Zielerreichung des ROCE und des Unternehmensfaktors wird jeweils nach Ablauf der 
vierjährigen Performanceperiode bestimmt.  
 
Innerhalb einer Performanceperiode werden für jedes Jahr ROCE-Ziele vereinbart. Der 
Zielerreichungswert am Ende der Performanceperiode entspricht dem Durchschnitt der 
einzelnen Zielerreichungswerte dieser Performanceperiode. Entspricht die durchschnittliche 
ROCE-Zielerreichung 100 % erfolgt eine 100 % Auszahlung. Die jährlichen ROCE-Ziele der 
Performanceperiode sowie die entsprechende Zielerreichungskurve werden für jede 
Performanceperiode im Voraus durch den Aufsichtsrat festgelegt.   
 
Der Aufsichtsrat entscheidet über die Höhe des Unternehmensfaktors (Grad der 
Zielerreichung), der in der Regel auf Basis von nichtfinanziellen Kriterien für jede Tranche 
ermittelt wird. Die hierauf gerichteten Ziele und deren Gewichtung werden jeweils zu Beginn 
einer Performanceperiode für deren Laufzeit festgelegt. Der Unternehmensfaktor beeinflusst 
die LTI-Höhe in einer Bandbreite zwischen plus und minus 20 %, d.h. er beläuft sich auf einen 
Faktor zwischen 0,8 und 1,2. 
 
Der End-Aktienkurs bemisst sich auf der Grundlage des Durchschnitts der Schlusskurse der 
Aktie der Gesellschaft vorzugsweise im Xetra-Handelssystem der Deutschen Börse AG oder 
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einer entsprechenden Handelsplattform an den letzten 60 Börsentagen vor dem Ende der 
jeweiligen Performanceperiode. 
 
Die Auszahlung erfolgt als Bruttobetrag nach dem jeweiligen Ende der Performanceperiode.  
 
D.5.3 Vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses 
Endet der Dienstvertrag vor dem Ablauf der jeweiligen Performanceperiode, bleiben die 
jeweiligen LTI-Tranchen zu diesem Zeitpunkt anteilig bestehen und werden pro-rata-temporis 
vergütet. Kein Anspruch auf Zahlung eines LTI, auch nicht auf Zahlung eines ratierlichen LTI, 
besteht, wenn (i) die Gesellschaft den Dienstvertrag vorzeitig aus wichtigem Grund kündigt 
oder (ii) die Bestellung des Vorstandsmitglieds wegen grober Pflichtverletzungen aus 
wichtigem Grund widerruft oder (iii) wenn das Vorstandsmitglied, ohne dass ein wichtiger 
Grund oder ein Change of Control-Fall vorliegt, sein Amt niederlegt oder den Dienstvertrag 
kündigt.  
 
D.6 Vergütungsbericht 
Im Vergütungsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr berichtet der Aufsichtsrat über die 
für dieses Geschäftsjahr festgelegten Leistungskriterien und die jeweilige Zielerreichung. 
 
E. Weitere vergütungsrelevante Regelungen 
 
E.1 Malus-Regelung 
Falls ein Vorstandsmitglied in seiner Funktion als Mitglied des Vorstands einen nachweislich 
wissentlichen groben Verstoß gegen eine seiner Sorgfaltspflichten im Sinne des § 93 AktG, 
gegen einen wesentlichen Handlungsgrundsatz der von der Gesellschaft erlassenen internen 
Richtlinien, oder gegen eine seiner sonstigen dienstvertraglichen Pflichten begeht, kann der 
Aufsichtsrat nach seinem pflichtgemäßen Ermessen die variable Vergütung, die für das 
Geschäftsjahr, in dem der grobe Verstoß stattgefunden hat, zu gewähren ist, teilweise oder 
vollständig auf Null reduzieren (nachfolgend "Malus-Regelung"). Möglichkeiten der 
Gesellschaft, variable Vergütungsbestandteile zurückzufordern (sog. Clawback) sieht das 
Vergütungssystem nicht vor.  
 
Etwaige Schadensersatzansprüche der Schweizer Electronic AG gegen das 
Vorstandsmitglied, insbesondere aus § 93 Abs. 2 AktG, bleiben von der Vereinbarung einer 
Malus-Regelung unberührt. 
 
E.2 Laufzeiten und Beendigungsmöglichkeiten 
Der Aufsichtsrat beachtet bei der Bestellung von Vorstandsmitgliedern sowie bei der Laufzeit 
der Vorstandsverträge die aktienrechtlichen Vorgaben des § 84 AktG und die Empfehlungen 
des DCGK. Bei einer erstmaligen Bestellung zum Vorstand betragen die Bestelldauer und die 
Laufzeit des Dienstvertrages in der Regel drei Jahre. Bei Wiederbestellungen bzw. bei einer 
Verlängerung der Amtszeit liegt die Höchstdauer des Dienstvertrages bei fünf Jahren. 
 
Die Dienstverträge sehen keine ordentliche Kündigungsmöglichkeit vor; das beiderseitige 
Recht zur außerordentlichen Kündigung des Dienstvertrages aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Wird ein Vorstandsmitglied während der Laufzeit des Dienstvertrages dauernd 
arbeitsunfähig, so endet der Dienstvertrag mit dem Ende des dritten Monats nach Feststellung 
der dauernden Arbeitsunfähigkeit. 
 
Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne 
wichtigen Grund einschließlich Nebenleistungen überschreiten nicht den Wert von zwei 
Jahresvergütungen aber vergüten nicht mehr als die Restlaufzeit des Dienstverhältnisses 
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(Abfindungs-Cap). Wird der Dienstvertrag aus einem von dem Vorstandsmitglied zu 
vertretenden wichtigen Grund beendet, erfolgen keine Zahlungen an das Vorstandsmitglied. 
Für die Berechnung des Abfindungs-Cap wird auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen 
Geschäftsjahres und ggf. auch auf die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende 
Geschäftsjahr abgestellt. 
 
Mit jedem Vorstandsmitglied wird ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot für die Dauer von 
24 Monaten vereinbart. Für diesen Zeitraum wird eine angemessene Entschädigung 
(Karenzentschädigung) in Höhe von jährlich 55 % der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen 
Leistungen gewährt. Eine etwaige Abfindungszahlung ist auf die Karenzentschädigung 
anzurechnen. 
 
Für den Fall eines Kontrollwechsels (Change of Control) hat das Vorstandsmitglied das Recht, 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten sein Vorstandsamt niederzulegen und den 
Dienstvertrag zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht steht auch der Gesellschaft zu. Endet 
das Amt und der Dienstvertrag aufgrund eines Kontrollwechsels, so hat das Vorstandsmitglied 
einen Anspruch auf Abgeltungsleistungen und eine Abfindung. Abgeltungsleistungen stehen 
dem Vorstandsmitglied in Höhe von 100 % seiner im Durchschnitt der letzten drei 
Geschäftsjahre vor dem Ausscheiden verdienten Jahresbezüge (brutto), bestehend aus 
Jahresfestgehalt, MSTI und LTI, für die Restlaufzeit seines Dienstvertrags zu. Die 
Abgeltungsleistungen belaufen sich auf maximal den Wert von zwei Jahresbezügen. Darüber 
hinaus erhält das Vorstandsmitglied eine Abfindung in Höhe eines Jahresbezugs. 
Zusammengerechnet werden Abgeltungs- und Abfindungsleistungen insgesamt auf maximal 
drei Jahresbezüge des Vorstandsmitglieds begrenzt.  
 
E.3 Umgang mit außergewöhnlichen Ereignissen und Entwicklungen 
Der Aufsichtsrat kann auf Vorschlag des Prüfungsausschusses in besonderen 
außergewöhnlichen Fällen vorübergehend von den Bestandteilen des Systems der 
Vorstandsvergütung abweichen, wenn dies zur Aufrechthaltung der Anreizwirkung der 
Vergütung des Vorstandsmitglieds im Interesse des langfristigen Wohlergehens der 
Gesellschaft angemessen und notwendig ist, die Vergütung des Vorstandsmitglieds weiterhin 
auf eine nachhaltige und langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet ist und die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nicht überfordert wird. Als außergewöhnliche 
Entwicklungen kommen zum Beispiel außergewöhnliche und weitreichende Änderungen der 
Wirtschaftssituation (zum Beispiel durch eine schwere Wirtschaftskrise) in Betracht, die die 
ursprünglichen Zielkriterien und/oder finanziellen Anreize des Vergütungssystems hinfällig 
werden lassen, sofern diese oder ihre konkreten Auswirkungen nicht vorhersehbar waren. 
Allgemein ungünstige Marktentwicklungen gelten ausdrücklich nicht als außergewöhnliche 
Entwicklungen. 
 
Im Falle außerordentlicher Entwicklungen auf Seiten der Gesellschaft (z.B. 
umwandlungsrechtliche Maßnahmen oder Kapitalmaßnahmen, Erwerb und/oder 
Veräußerung von Unternehmen, Hebung stiller Reserven oder Kontrollwechsel), die 
erheblichen Einfluss auf die Erreichbarkeit der Zielwerte des MSTI und/oder LTI haben, ist der 
Aufsichtsrat berechtigt, die Vertragsbedingungen und Parameter anzupassen. 
 
Eine Abweichung bzw. Ergänzung der Vergütungsbestandteile ist nur durch einen 
entsprechenden Aufsichtsratsbeschluss auf vorherigen Vorschlag des Prüfungsausschusses 
möglich, der die außergewöhnlichen Umstände und die Notwendigkeit einer Abweichung bzw. 
Ergänzung feststellt. 

 


